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Die Allgemeinverfügung wird dahingehend geändert, dass das 
Verweilen auf dem im anliegenden Lageplan gekennzeichne­
ten Bereich Brüsseler Platz täglich in der Zeit von 18.00 Uhr 
bis 6.00 Uhr bis einschließlich zum 21.06.2020 untersagt wird. 
Ausgenommen von diesem Verweilverbot sind die genehmig­
ten Außengastronomieflächen und der Bereich des Kinder­
spielplatzes.

Diese Änderung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt­
machung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, 
Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen
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